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SEB ImmoInvestDepot-Nr.

Depoteröffnungsantrag 
für ein SEB ImmoInvestDepot

Herr Frau Firma

Beruf

ausgestellt am von Behörde Ort/Land
Gemeinschaftskonto

Der Depotinhaber (1) hat sich ausgewiesen durch Reisepass, BPA (bei Minderjährigen Kopie der Geburtsurkunde beifügen).

Herr Frau

Staatsangehörigkeit Beruf

Nationalitätenausweis/Nr. ausgestellt am von Behörde Ort/Land

Der Depotinhaber (2) bzw. der gesetzliche Vertreter (1) hat sich ausgewiesen durch Reisepass, BPA.

Herr Frau

Staatsangehörigkeit Beruf

Nationalitätenausweis/Nr. ausgestellt am von Behörde Ort/Land

Der gesetzliche Vertreter (2) hat sich ausgewiesen durch Reisepass, BPA.

1. Depotinhaber

2. Depotinhaber bzw. der gesetzliche Vertreter (1)

Der gesetzliche Vertreter (2)

Steuer-
ausländer

Betriebs-
vermögen

Privat-
vermögen

Steuer-
ausländer

Betriebs-
vermögen

Privat-
vermögen

Steuer-
ausländer

PLZ Ort

Geburtsort

ZIV-Kunde: ja nein TIN-Nummer:

TIN-Nummer:

ZIV-Kunde: ja nein TIN-Nummer:

(wird von SEB Investment GmbH ausgefüllt)

Vor- und Zuname

Geburtsdatum Geburtsname

Staatsangehörigkeit

Nationalitätenausweis/Nr.

vermittelt von:

SEB Asset Management 
Postfach 
60283 Frankfurt am Main

Ehegatten sonstige Personen

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsort

Vor- und Zuname

Geburtsdatum Geburtsname

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Geburtsort

Vor- und Zuname

Geburtsdatum Geburtsname

Straße, Hausnummer



Ort, Datum Unterschrift des 1. Depotinhabers Unterschr. des 2. Depotinhabers bzw. ges. Vertr. (1) Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (2)

Zahlungen erbitten wir ausschließlich an „Treuhandkonto SEB ImmoInvestDepot“ Nr. 1042 745 000 bei SEB AG, Filiale Hanau, BLZ 505 101 11.
Bei Auslandsüberweisungen folgende IBAN-Nr. angeben: DE88 5051011110427450 00.

Bankleitzahl Kontonummer (kein Sparkonto) Geldinstitut

Bankverbindung für Einmalanlage und Lastschrifteinzug

Lastschrifteinzug widerruflich zulasten:

Unterschrift, falls nicht DepotinhaberVor- und Zuname des Kontoinhabers, falls nicht Depotinhaber

Erklärung nach dem Geldwäschegesetz: Ich/Wir handele/handeln im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung
(insbesondere nicht als Treuhänder). Ich/Wir bin/sind nach dem GwG verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende
Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben dieser unverzüglich anzuzeigen.
Hinweis: Bei gemeinsamen SEB ImmoInvestDepots: – Wir werden einzeln verfügen – (Bitte streichen, falls gemeinsame Verfügung gewünscht.) Bei gemein-
samer Verfügungsbefugnis ist nach dem Ableben eines Depotinhabers der andere Depotinhaber verfügungsberechtigt. Die Eltern bevollmächtigen sich gegen-
seitig als gesetzliche Vertreter des Minderjährigen, den Depotinhaber allein zu vertreten. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die oben genannte Ver-
mittlungsgesellschaft sowie der zuständige Vermittler zum Zwecke der Anlageberatung Daten über mein/unser Depot erhalten (ggf. streichen). Der Vermittler 
ist zur Entgegennahme von Bargeld und Schecks nicht berechtigt. Ich/Wir habe/n den Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen für das Sonder-
vermögen, den zuletzt veröffentlichten Jahresbericht und den anschließenden Halbjahresbericht – sofern er veröffentlicht ist – sowie ein Exemplar dieses
Antrags erhalten. Die Höhe des Ausgabeaufschlags und der Vergütungen sind mir/uns bekannt. Von den Geschäftsbedingungen für das SEB
ImmoInvestDepot sowie dem Informationsblatt zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen habe/n ich/wir einverständlich Kenntnis genommen.

Allgemeine Bankverbindung für die Steuerverrechnung

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen wegen Steuerverrechnung bei Fälligkeit zulasten meines 
unten angegebenen Kontos durch Lastschrifteinzug einzuziehen (Angaben nur möglich, wenn Depotinhaber und Kontoinhaber identisch).

Antrag auf Einbehalt der Kirchensteuer

Anträge zum Einbehalt der Kirchensteuer werden bei Depotneueröffnung nur mit Einreichung vor der Abrechnung des ersten Umsatzes wirk-
sam, Anträge oder Änderungen, die nach dem Zeitpunkt eingereicht werden, können erst im folgenden Kalenderjahr berücksichtigt werden.

Bankleitzahl Kontonummer (kein Sparkonto) Geldinstitut

ist beigefügt

Unterschrift Depotinhaber

Angabe zwingend notwendig!

Kaufantrag

(Mind. EUR 500,–)

(Mind. EUR 250,–)

und/oder

und/oder

SEB ImmoInvest

Betrag in EUReinmalig einmaligBetrag in EURregelmäßig

(Mind. EUR 50,–)

(Mind. EUR 50,–)

oder

oder

Anteile

SEB

wird überwiesen bitte abbuchen: Termin: sofort oder amEinmalige Zahlung/en

bitte abbuchen zum nächstmöglichen Termin: ab 1. oder 15.

auszuführen monatlich oder vierteljährlich

Regelmäßige Zahlung/en .

. .

Fondsname

Vermittler-Nr. Unterschrift des Vermittlers Stempel des Vermittlers

Für Vermittler



Geschäftsbedingungen für das SEB ImmoInvestDepot
1. Der Anleger kann bei der SEB Investment GmbH ent-
sprechend mit dem Depoteröffnungsantrag ein Depot
eröffnen (im Folgenden „SEB ImmoInvestDepot“ ge-
nannt). Das Vertragsverhältnis kommt durch Abrechnung
der Ersteinzahlung oder schriftliche Bestätigung durch
SEB Investment GmbH zustande.

2. Einzahlungen zum Erwerb von Anteilscheinen an ei-
nem von SEB Investment GmbH verwalteten Immobilien-
Sondervermögen („Anteilschein“) werden zum Aus-
gabepreis des Bankarbeitstages am Ort der Depotfüh-
rung in Anteile und Anteilbruchteile bis zur dritten Dezi-
malstelle umgerechnet. Der Ausgabepreis setzt sich aus
dem Anteilwert und dem vereinbarten Ausgabeaufschlag
zusammen.

3. Das jeweilige Depotguthaben in Anteilen wird in Giro-
sammelverwahrung in einem auf den (die) Namen der
(des) Anleger(s) lautenden Depot verwahrt.

4. Verfügungen über das Depot sind jederzeit möglich,
sofern sich der Erklärende schriftlich oder anhand eines
anderen rechtlich anerkannten Identifikationszeichens als
Verfügungsberechtigter legitimiert und SEB Investment
GmbH nicht von ihrem Recht nach § 11 Absatz 4 und Ab-
satz 5 der Allgemeinen Vertragsbedingungen für Immo-
bilien-Sondervermögen der SEB Investment GmbH Ge-
brauch macht. Bei gewünschter Rückzahlung werden die
entsprechenden Anteile und Anteilbruchteile zum jeweils
geltenden Rücknahmepreis veräußert und der Gegen-
wert an das im Verkaufsauftrag genannte Konto über-
wiesen. Sofern zu diesem Zeitpunkt die Widerspruchs-
frist für Lastschrifteinzüge noch nicht abgelaufen ist,
wird der entsprechende Betrag erst nach Ablauf der
Widerspruchsfrist ausgezahlt.

Ebenso können die Anteilscheine ausgeliefert werden,
soweit der Anspruch auf Ausstellung und Lieferung von
effektiven Stücken nicht in den Besonderen Vertragsbe-
dingungen des jeweiligen Immobilien-Sondervermögens
ausgeschlossen ist. Die Auslieferung erfolgt nach schrift-
lichem Auftrag auf Kosten und Gefahr des Anlegers. Vor-
handene Anteilbruchteile werden zum geltenden Rück-
nahmepreis umgerechnet und ausgezahlt.

5. Sofern der Kaufantrag für den Erwerb von Anteil-
scheinen an einem Immobilien-Sondervermögen die Ver-
einbarung von regelmäßigen Ein- oder Auszahlungen
vorsieht, können Ein- oder Auszahlungen auf Wunsch der
(des) Anleger(s) jederzeit unterbrochen oder vollständig
eingestellt werden. Ebenso können vereinbarte Zahlun-
gen herauf- oder herabgesetzt werden.

6. Lastschrifteinzüge im Rahmen von vereinbarten regel-
mäßigen Einzahlungen werden jeweils am 1. oder 15. der
vereinbarten Anlagemonate vorgenommen; bei verein-
barten Auszahlplänen erfolgt die Überweisung am 20. der
vereinbarten Entnahmemonate. Änderungen müssen 
14 Tage vor dem nächsten Ausführungstermin vorliegen.

7. Entnahmen in Form einer Überweisung sind kosten-
frei; Gebühren Dritter bei telegrafischen Überweisungen
und der Auslieferung von Anteilscheinen werden dem -
Depot durch den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilbruch-
teilen belastet. 

8. Die auf den Anteilbestand des SEB ImmoInvestDepots
entfallenden Erträge werden nicht ausgezahlt, sondern
automatisch in neuen Anteilen des jeweiligen Immobilien-
Sondervermögens wieder angelegt.

9. Für Fonds der SEB Investment GmbH sind der Zeit-
punkt des Orderannahmeschlusses und der Tag der Order-
ausführung der depotführenden Stelle für den jeweiligen
Fonds im „Konditionsverzeichnis“ der SEB Investment
GmbH genannt. Bei Auftragseingang nach Orderannahme-
schluss wird die Order jeweils einen Bankarbeitstag später
ausgeführt. 

Aufträge/Einzahlungen für Fonds anderer Fondsgesell-
schaften führt SEB Investment GmbH durch Abschluss
eines Kauf-/Verkaufgeschäftes (Ausführungsgeschäft) für
Rechnung des Kunden mit der jeweiligen Kapitalanlage-
gesellschaft aus.

Regelmäßige Aufträge oder weisungsgemäß zu einem
späteren Termin nach Eingang auszuführende Aufträge
werden unter Zugrundelegung des Fondspreises des vor-
bestimmten Tages ausgeführt (ist dies kein Bankarbeits-
tag, gilt der nächste nach dem Termin festgestellte Preis).

Über jede Depotbewegung wird eine Anteilabrechnung mit
Depotwertberechnung erstellt. Diese enthält:

9.1 bei Anlagen, den der Umrechnung zugrunde geleg-
ten Ausgabepreis, die umgerechneten und gutgeschrie-
benen Anteile und Anteilbruchteile sowie das bisherige
und das neue Anteilguthaben; das neue Anteilguthaben
wird zum jeweils geltenden Rücknahmepreis bewertet;

9.2 bei Entnahmen, den der Umrechnung zugrunde ge-
legten Rücknahmepreis, die umgerechneten Anteile oder
Anteilbruchteile sowie das bisherige und das neue Anteil-
guthaben.

Einzahlern von vereinbarten regelmäßigen Raten bis zum
Höchstbetrag nach § 24 Absatz 3 Depotgesetz wird
mindestens halbjährlich eine Sammel-Umsatzabrech-
nung übersandt. Soweit Abrechnungen und Auszüge
über eine Datenverarbeitungsanlage erstellt werden,
werden diese grundsätzlich nicht unterschrieben.

10. Zur ordnungsgemäßen Abwicklung ist es erforder-
lich, dass der Anleger SEB Investment GmbH Änderungen
seines Namens und seiner Anschrift sowie das Erlöschen
oder die Änderung einer gegenüber SEB Investment
GmbH erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer
Vollmacht) unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht
besteht auch dann, wenn die Vertretungsmacht in ein
öffentliches Register (z. B. in das Handelsregister) einge-
tragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung in dieses
Register eingetragen wird.

Aufträge jeder Art müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erken-
nen lassen. Nicht eindeutig formulierte Aufträge können
Rückfragen zur Folge haben, die zu Verzögerungen füh-
ren können. Vor allem hat der Anleger bei Aufträgen zur
Gutschrift auf ein Depot (z. B. Überweisungsaufträge) auf
die Richtigkeit und Vollständigkeit der angegebenen
Konto-/Depotnummer und der angegebenen Bankleitzahl
zu achten sowie den Namen und die Wertpapier-Kenn-
nummer des Immobilien-Sondervermögens anzugeben,
dessen Anteile er erwerben will. Änderungen, Bestätigun-
gen oder Wiederholungen von Aufträgen müssen als sol-
che gekennzeichnet sein. Hält der Anleger bei der Aus-
führung eines Auftrags besondere Eile für nötig, hat er
dies SEB Investment GmbH gesondert schriftlich mitzutei-
len. Abrechnungen und Kontoauszüge sind auf ihre Rich-
tigkeit und Vollständigkeit unverzüglich zu überprüfen und
Einwendungen spätestens 6 Wochen nach Zugang der
Abrechnung bzw. des Kontoauszuges zu erheben; macht
er seine Einwendungen schriftlich geltend, genügt die Ab-
sendung innerhalb der 6-Wochen-Frist. Die Unterlassung
rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. SEB
Investment GmbH wird bei Erteilung von Abrechnungen
und Auszügen auf die Folgen der Unterlassung rechtzei-
tiger Einwendungen besonders hinweisen.

Falls Kontoauszüge dem Anleger nicht zugehen, muss er
SEB Investment GmbH unverzüglich benachrichtigen. Die
Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben
anderer Mitteilungen, deren Eingang der Anleger erwar-
tet.

Hat der Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B.
Verletzung seiner Mitwirkungspflichten) zu der Entste-
hung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach
den Grundsätzen des Mitverschuldens in welchem Um-
fang SEB Investment GmbH und der Anleger den Schaden
zu tragen haben.

11. Fällige Ansprüche gegenüber Anlegern kann SEB
Investment GmbH mit Ertragsausschüttungen verrechnen,
von Ein- und Auszahlungen abziehen oder durch den Ver-
kauf von Anteilen bzw. Anteilbruchteilen in der entspre-
chenden Höhe decken. Die Fälligkeit bestimmt sich nach
dem Preisverzeichnis, so weit sie nicht durch Übersen-
dung einer Rechnung ausgelöst wird. Anleger und SEB
Investment GmbH sind sich darüber einig, dass SEB
Investment GmbH ein Pfandrecht an den Anteilen und
Anteilbruchteilen erwirbt, die auf einem Investmentkonto
des Anlegers gutgeschrieben sind. Das Pfandrecht dient
der Sicherung aller bestehenden, künftigen und bedingten
Ansprüche, die SEB Investment GmbH aus der Geschäfts-
verbindung gegen den Anleger zustehen.

12. Der/Die Anleger kann/können gegen Forderungen
von SEB Investment GmbH nur aufrechnen, wenn seine
Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind.

13. Nach dem Tod des(r) Anleger(s) kann SEB Invest-
ment GmbH zur Klärung der Verfügungsberechtigung
die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvoll-
streckerzeugnisses oder weiterer hierfür notwendigen
Unterlagen verlangen. Fremdsprachige Urkunden sind
auf Verlangen in deutscher Übersetzung vorzulegen.
SEB Investment GmbH kann auf die Vorlage eines Erb-

scheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses
verzichten, wenn ihm eine Ausfertigung oder eine
beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfügung (Tes-
tament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs-
niederschrift vorgelegt wird.

SEB Investment GmbH darf denjenigen, der darin als
Erbe oder Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als
Berechtigten ansehen, ihn verfügen lassen, und insbe-
sondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt
nicht, wenn SEB Investment GmbH bekannt ist, dass der
dort Genannte (z. B. wegen Anfechtung oder wegen
Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberechtigt
ist oder wenn dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt
geworden ist.

Dies gilt entsprechend für die Bestellung von Vormün-
dern, Betreuern, Pflegern, Insolvenzverwaltern usw. so-
wie ähnliche Ausweise.

14. Der Anleger kann den Vertrag jederzeit kündigen.
Einer Kündigung steht es gleich, wenn der Anleger oder
einer von mehreren verfügungsberechtigten Anlegern
alle Anteile und Anteilbruchteile aus dem Depot veräu-
ßert oder alle Anteilscheine ausgeliefert werden und vor-
handene Anteilbruchteile ausgezahlt werden, es sei
denn, regelmäßige Einzahlungen sind vereinbart. SEB
Investment GmbH wird den Anleger auf diese Wirkung
hinweisen. Die Kündigung wird in diesem Fall 4 Wochen
nach Zugang des Hinweises wirksam, es sei denn, der
Anleger widerspricht der Kündigung ausdrücklich. SEB
Investment GmbH kann den Vertrag mit einer Frist von
einem Monat kündigen. Die Kündigung bedarf der
Schriftform. Satz 2 bleibt hiervon unberührt. Nach der
Wirksamkeit der Kündigung werden die auf dem Depot
gebuchten Anteile und Anteilbruchteile veräußert und
der Gegenwert dem Anleger ausgezahlt.

15. Die Entgelte für Depotführung, Auftragsbearbei-
tung und Sonderleistungen ergeben sich aus dem Preis-
verzeichnis. Das Preisverzeichnis ist unten abgedruckt
und kann jederzeit während der Geschäftszeiten in den
Geschäftsräumen der SEB Investment GmbH eingese-
hen werden. Es wird dem Anleger auf Anforderung zuge-
sandt. SEB Investment GmbH behält sich die Anpassung
der Entgelte nach billigem Ermessen (§ 315 Bürger-
liches Gesetzbuch) vor. SEB Investment GmbH wird dies
dem Anleger mindestens einen Monat vorher schriftlich
mitteilen.

16. Darüber hinaus kann SEB Investment GmbH den
Ersatz aller im Zusammenhang mit der Führung des De-
pots entstehenden Auslagen vom Anleger verlangen, ins-
besondere Kosten für Porti, Telefonate, Fernschreiben,
Telefax, Telegramme und Versicherungen.

17. Die SEB Investment GmbH kann diese Geschäfts-
verbindung oder Teile dieser Geschäftsverbindung mit
dem Kunden und die sich daraus ergebenden Rechte
und Pflichten auf eine konzernangehörige Gesellschaft
oder an eine andere, der staatlichen Aufsicht durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nach
dem Kreditwesengesetz unterliegende Gesellschaft
übertragen. Im Falle einer solchen Übertragung kann
sich der Kunde von dieser Geschäftsverbindung ohne
Einhaltung einer Frist durch schriftliche Mitteilung lösen.
Die SEB AG wird den Kunden über eine solche Über-
tragung rechtzeitig, mindestens jedoch 6 Wochen zuvor,
informieren.

18. Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden
dem Anleger schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als
genehmigt, wenn der Anleger nicht schriftlich Wider-
spruch erhebt. Auf diese Folge wird SEB Investment
GmbH bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der
Widerspruch muss binnen eines Monats nach Bekannt-
gabe der Änderung bei SEB Investment GmbH zugegan-
gen sein.

19. Die SEB Investment GmbH erhebt, speichert und
verarbeitet die im Kontoeröffnungsantrag enthaltenen
sowie die sich aus den Aufträgen des Anlegers ergeben-
den personenbezogenen Daten des Anlegers, soweit
dies für die Erbringung der Leistungen durch SEB
Investment GmbH erforderlich ist und durch gesetzliche
Vorschriften angeordnet bzw. erlaubt ist. Hierüber
hinausgehende Nutzungen der personenbezogenen
Daten des Anlegers erfolgen nur, wenn der Anleger aus-
drücklich eingewilligt hat. Eine etwaige Einwilligung kann
der Anleger jederzeit widerrufen. Die Bestimmungen des
Datenschutzes werden beachtet.

Preise und Konditionen
Die Preisangaben verstehen sich einschließlich der ge-
setzlichen MwSt. Kosten Dritter, Spesen und Auslagen
werden separat in Rechnung gestellt. Kosten Dritter
sind auch solche der SEB AG. Gebühren, fremde
Spesen und Auslagen können mit Ertragsaus-
schüttungen und anderen Zahlungen verrechnet oder
durch Verkauf von Anteilen und Anteilbruchteilen in ent-

sprechender Höhe gedeckt werden, soweit sie nach
den Regelungen des Preisverzeichnisses fällig sind.

Für die Depotführung erhebt die SEB Investment GmbH
eine jährliche Gebühr in Höhe von EUR 16,00 zzgl.
MwSt. Das Entgelt entsteht einmal pro Jahr, soweit das
Depot zum 30.12. eines jeweiligen Jahres (Stichtag)

einen Bestand aufweist und ist am 30.12. des
jeweiligen Jahres fällig. Das vollständige
„Konditionenverzeichnis für Immobilienfonds der SEB
Investment GmbH“ finden Sie im Internet unter
www.SEBAssetManagement.de, Formulare und AGB,
Formulare für SEB ImmoInvest, Konditionenverzeichnis.

Depotführung:
SEB Investment GmbH
Postfach 
60283 Frankfurt am Main
Rotfeder-Ring 7
60327 Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, HRB 29859

Depotbank:
SEB AG
Ulmenstraße 30
60325 Frankfurt am Main

Infoline 0180 1 777 999  
(dt. Festnetz 3,9 ct/Minute; 
Mobilfunkpreise abweichend)

Telefon +49 69 2 72 99-1000
Telefax +49 69 2 72 99-090
E-Mail Info@sebam.de
Internet www.sebassetmanagement.de



Eröffnung eines SEB ImmoInvestDepots
Informationsblatt zum Fernabsatz von Finanzdienstleistungen

Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde,

bei diesem Informationsblatt handelt es sich um ein gemäß § 312c in Verbin-
dung mit der BGB-Informationsverordnung gesetzlich vorgeschriebenes Doku-
ment, das den Kunden bei Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen über
Fernabsatz-Kommunikationsmittel (z. B. Internet, E-Mail, Telefax, Telefon oder
Briefverkehr) über die wesentlichen Rahmenbedingungen des Vertrages infor-
mieren soll.

Vertragspartner
Vertragspartner für die Eröffnung eines SEB ImmoInvestDepots ist die
SEB Investment GmbH, die als Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des
Investmentgesetzes neben der Verwaltung von Immobilien-Sondervermögen
auch über die Befugnis für das Depotgeschäft verfügt.

Die SEB Investment GmbH ist beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der
Nummer HRB 29859 im Handelsregister eingetragen.
Sie wird durch die Geschäftsführung vertreten; Geschäftsführer sind derzeit
Barbara A. Knoflach, Matthias Bart, Choy-Soon Chua, Siegfried A. Cofalka,
Thomas Körfgen und Axel Kraus.
Die ladungsfähige Anschrift lautet:

Rotfeder-Ring 7 
60327 Frankfurt am Main

Die SEB Investment GmbH ist unter der Service-Telefonnummer 
0180 1 777 999 (dt. Festnetz 3,9 ct./Minute; Mobilfunkpreise abweichend) zu
erreichen oder im Internet unter 

www.sebassetmanagement.de

Zuständige Aufsichtsbehörde für die SEB Investment GmbH ist die:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

Vertragsschluss
Der Kunde füllt den Depoteröffnungsantrag aus, unterzeichnet den Antrag und
schickt ihn mit einem Legitimationsnachweis an die SEB Investment GmbH.
Der Legitimationsnachweis kann entweder durch eine Identitätsprüfung in einer
Filiale der SEB AG oder durch einen anderen Vermittler der SEB Investment
GmbH erbracht werden oder im Rahmen des „Postident-Verfahrens“, indem der
Kunde mit den unterschriebenen Depotanträgen, dem jeweiligen Postident-
Coupon und einem gültigen Personalausweis oder Reisepass seine Identität in
einer Filiale der Deutschen Post AG prüfen lässt.

Sobald die SEB Investment GmbH den vollständigen Antrag erhalten hat, rich-
tet sie das SEB ImmoInvestDepot ein und informiert den Kunden über den
Vertragsschluss durch eine Kontoeröffnungsbestätigung. 

Durch Unterzeichnung des Depoteröffnungsantrages bestätigt der Kunde von
den Geschäftsbedingungen für das SEB ImmoInvestdepot Kenntnis genom-
men zu haben, die Grundlage für das Vertragsverhältnis zwischen dem Kun-
den und der SEB Investment GmbH sind.

Wesentliche Merkmale der Dienstleistung
Mit Abschluss des Vertrages über die Eröffnung eines SEB ImmoInvestDepots
eröffnet der Kunde ein Wertpapierdepot bei der SEB Investment GmbH, in
dem Anteilscheine an von der SEB Investment GmbH aufgelegten Immobilien-

Sondervermögen des Kunden verwahrt werden. Die SEB Investment GmbH
führt für den Kunden Kaufaufträge zum Erwerb von Anteilen an
Investmentfonds aus. Sie rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des
Ausführungsgeschäfts ab. Für Anteilskäufe gilt der für den Abrechnungstag
auf der Basis des veröffentlichten Rücknahmepreises ermittelte
Ausgabepreis.

Im Vertragsverhältnis zwischen der SEB Investment GmbH und dem Kunden
sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches Recht zugrunde
gelegt. Die Verkaufsunterlagen und die Vertragsbedingungen werden in deut-
scher Sprache mitgeteilt. Die Kommunikation mit dem Kunden erfolgt in deut-
scher Sprache.

Investmentfondsanteile unterliegen preislichen Schwankungen. Es besteht
das Risiko sinkender Anteilspreise. Erwirtschaftete Erträge in der Vergangen-
heit sind kein Indikator für künftige Erträge. Hinsichtlich der für ein Immobi-
lien-Sondervermögen bestehenden Risiken wird auf den Verkaufsprospekt des
jeweiligen Sondervermögens verwiesen.

Der Anleger ist berechtigt den Vertrag jederzeit zu kündigen. Einer Kündigung
steht es gleich, wenn der Anleger oder einer von mehreren verfügungsbe-
rechtigten Anlegern alle Anteile und Anteilbruchteile aus dem Depot veräußert
oder alle Anteilscheine ausgeliefert werden und vorhandene Anteilbruchteile
ausgezahlt werden, es sei denn, regelmäßige Einzahlungen sind vereinbart.
Die Kündigung wird in diesem Fall vier Wochen nach Zugang eines Hinweises
wirksam, in dem auf diese Folge hingewiesen wird, es sei denn, der Anleger
widerspricht der Kündigung ausdrücklich.

Preise
Es wird auf das den Geschäftsbedingungen für das SEB ImmoInvestDepot bei-
gefügte Preisverzeichnis verwiesen. Dort sind die Kosten für die Depotfüh-
rung angegeben.

Die SEB Investment GmbH ist berechtigt Kosten mit Ertragsausschüttungen
oder anderen Zahlungen zu verrechnen oder durch Verkauf von Anteilen und
Anteilbruchteilen in entsprechender Höhe zu decken. 

Die SEB Investment GmbH ist berechtigt Entgelte nach billigem Ermessen
anzupassen. Dies wird dem Anleger mindestens einen Monat vorher schrift-
lich mitgeteilt. 

Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen widerrufen. 
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:

SEB Investment GmbH
Rotfeder-Ring 7

60327 Frankfurt am Main

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen heraus-
zugeben. Etwa gezahlte Depotgebühren werden dem Kunden erstattet; der
Kunde hat der SEB Investment GmbH eine Depotverbindung mitzuteilen, auf
die die Anteile übertragen werden sollen, beziehungsweise eine Adresse anzu-
geben, an die die Anteilscheine ausgeliefert werden. 

Ein Widerrufsrecht besteht nicht für den Erwerb von Investmentfondsanteilen, da
deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die der Unterneh-
mer keinen Einfluss hat, und diese innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können.




